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Aktuelle Entscheidungen im Arbeitsrecht 05/10 
 
Kollektives Arbeitsrecht 
 
Politische Betätigung des Betriebsrats 
Der Betriebsrat hat nach § 74 Abs. 2 Satz 3 
Halbsatz 1 BetrVG ebenso wie der Arbeitgeber 
jede parteipolitische Betätigung im Betrieb zu 
unterlassen. Davon wird nicht jede allgemeinpoli-
tische Äußerung erfasst. Verstößt der Betriebsrat 
gegen das parteipolitische Neutralitätsgebot, 
begründet dies keinen Unterlassungsanspruch 
des Arbeitgebers. Die Rechte des Arbeitgebers 
bei groben Verstößen des Betriebsrats gegen 
seine gesetzlichen Pflichten ergeben sich aus 
§ 23 Abs. 1 BetrVG. Danach kann der Arbeitge-
ber in einem solchen Fall beim Arbeitsgericht die 
Auflösung des Betriebsrats beantragen. Ein Un-
terlassungsanspruch gegen den Betriebsrat ist 
dagegen gesetzlich nicht vorgesehen. Er wäre 
wegen der Vermögenslosigkeit des Betriebsrats 
auch nicht vollstreckbar. Streitigkeiten über die 
Zulässigkeit einer bestimmten Betätigung des 
Betriebsrats kann der Arbeitgeber im Wege eines 
Feststellungsantrags klären lassen. Eine ent-
sprechende gerichtliche Feststellung ist im Falle 
einer späteren Pflichtverletzung des Betriebsrats 
von entscheidender Bedeutung für einen Auflö-
sungsantrag des Arbeitgebers. Voraussetzung 
für einen Feststellungsantrag ist allerdings, dass 
der Arbeitgeber zum Zeitpunkt der begehrten 
gerichtlichen Entscheidung noch ein berechtigtes 
Interesse an der Klärung der Streitfrage hat. 
Der Siebte Senat des Bundesarbeitsgerichts hat 
deshalb die Anträge eines Arbeitgebers abge-
wiesen, die darauf gerichtet waren, dem Be-
triebsrat bestimmte politische Äußerungen zu 
untersagen. Der Betriebsrat hatte im Jahr 2003 
anlässlich des Irak-Kriegs ein mit „Nein zum 
Krieg“ überschriebenes Schriftstück im Betrieb 
ausgehängt. Im Jahr 2007 hatte er die Mitarbeiter 
des Betriebs zur Beteiligung an einem Volksent-
scheid in Hamburg aufgerufen. Auch die hilfswei-
se gestellten Feststellungsanträge des Arbeitge-
bers hatten keinen Erfolg. An der begehrten 
Feststellung, dass der Betriebsrat nicht berechtigt 
sei, im Betrieb Äußerungen zum Irak-Krieg ab-
zugeben, hat der Arbeitgeber kein berechtigtes 
Interesse mehr. Der Arbeitgeber hat nicht be-
hauptet, dass zu dem seit Jahren beendeten 
Irak-Krieg erneute Äußerungen des Betriebsrats 
zu besorgen seien. Der Antrag des Arbeitgebers, 
mit dem festgestellt werden sollte, dass der Be-
triebsrat nicht berechtigt sei, Mitarbeiter zur Teil-
nahme an politischen Wahlen oder Abstimmun-
gen aufzufordern, ist unbegründet. Eine Aufforde-
rung zur Wahlbeteiligung stellt keine parteipoliti-
sche Betätigung dar.  
Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 17. März 2010 - 7 
ABR 95/08 – Pressmitteilung 21/10 

Individualarbeitsrecht 
 
Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts  
Eine Gemeinde darf bei der Besetzung der Stelle 
der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten die 
Bewerberauswahl auf Frauen beschränken, 
wenn ein Schwerpunkt der Tätigkeiten in Projekt- 
und Beratungsangeboten liegt, deren Erfolg bei 
Besetzung der Stelle mit einem Mann gefährdet 
wäre. Ein solcher Fall liegt vor, wenn sich die 
Angebote an Frauen in Problemlagen richten, in 
denen die Betroffene typischerweise zu einer 
weiblichen Gleichstellungsbeauftragten leichter 
Kontakt aufnehmen kann und sich ihr besser 
offenbaren kann oder ausreichende Lösungs-
kompetenzen nur einer Frau zutraut. 
Die beklagte Stadt hatte in ihrer Stellenanzeige 
eine kommunale Gleichstellungsbeauftragte ge-
sucht. Der Anzeige zufolge sollten Schwerpunkte 
der Tätigkeit ua. in der Integrationsarbeit mit 
zugewanderten Frauen und deren Beratung lie-
gen. Die Gleichstellungsbeauftragte sollte Maß-
nahmen zu frauen- und mädchenspezifischen 
Themen initiieren, mit allen relevanten Organisa-
tionen zusammenarbeiten und Opfer von Frau-
endiskriminierung unterstützen. Die Bewerberin 
sollte über ein abgeschlossenes Fachhochschul-
studium oder eine vergleichbare Ausbildung in 
einer pädagogischen bzw. geisteswissenschaftli-
chen Fachrichtung verfügen. Der Kläger, Diplom-
kaufmann und Diplomsvolkswirt, der zuvor über 
2 Jahre im Rahmen einer Betriebsratstätigkeit als 
stellvertretender Gleichstellungsbeauftragter tätig 
war, bewarb sich auf die Stelle. Er wurde mit 
Hinweis darauf abgelehnt, dass nach § 5a der 
Niedersächsischen Gemeindeordnung die Stelle 
mit einer Frau zu besetzen sei und er im Übrigen 
die Anforderungen der Stellenanzeige nicht erfül-
le. 
Mit seiner Klage begehrt der Kläger eine Ent-
schädigungszahlung nach § 15 Abs. 2 AGG. Die 
Klage blieb in allen drei Instanzen ohne Erfolg. 
Der Achte Senat des Bundesarbeitsgericht hat 
entschieden, es stehe der objektiven Eignung 
des Klägers nicht entgegen, dass dieser als Dip-
lomvolkswirt u.U. nicht über eine geisteswissen-
schaftliche Ausbildung verfüge. Das weibliche 
Geschlecht der Stelleninhaberin stelle aber we-
gen der konkreten Ausgestaltung der Stelle eine 
wesentliche und entscheidende Anforderung iSd. 
§ 8 Abs. 1 AGG für die Zulässigkeit einer unter-
schiedlichen Behandlung dar.  
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 18. März 2010 - 8 AZR 
77/09 – Pressmitteilung 24/10 
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Untersagung einer Nebentätigkeit  
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts ist einem Arbeitnehmer während des recht-
lichen Bestehens des Arbeitsverhältnisses 
grundsätzlich jede Konkurrenztätigkeit zum 
Nachteil seines Arbeitgebers untersagt. Das soll 
auch bei Nebentätigkeiten gelten, sofern diesen 
nicht jede unterstützende Tätigkeit für das Kon-
kurrenzunternehmen abgesprochen werden 
kann.  
Die Klägerin ist langjährig als Briefsortiererin mit 
15 Wochenstunden bei der beklagten Deutschen 
Post AG beschäftigt. Im Jahre 2006 teilte sie 
ihrem Arbeitgeber mit, sie übe frühmorgens eine 
Nebentätigkeit als Zeitungszustellerin mit einer 
Wochenarbeitszeit von sechs Stunden bei einem 
anderen Unternehmen aus. Dieses andere Un-
ternehmen stellt nicht nur Zeitungen, sondern 
auch Briefe und andere Postsendungen zu. Die 
Tätigkeit der Klägerin beschränkt sich hier auf die 
Zustellung von Zeitungen. Die Beklagte hat der 
Klägerin die Ausübung der Nebentätigkeit unter-
sagt. Sie beruft sich auf die einschlägige Tarifre-
gelung, die die Untersagung ua. aus Gründen 
des unmittelbaren Wettbewerbs ermöglicht. Hier-
gegen wendet sich die Klägerin. Sie macht ins-
besondere geltend, sie sei wegen ihrer Teilzeit-
beschäftigung auf die Einnahmen aus der Ne-
bentätigkeit angewiesen. 
Der Zehnte Senat hat - anders als die Vorinstan-
zen - festgestellt, dass die Klägerin die betreffen-
de Nebentätigkeit ausüben darf. Ob nach allge-
meinen arbeitsrechtlichen Grundsätzen auch bei 
untergeordneten Tätigkeiten jede Unterstützung 
eines Konkurrenzunternehmens verboten ist, 
erscheint zweifelhaft, kann aber dahinstehen. Die 
anwendbare Tarifregelung lässt eine Untersa-
gung jedenfalls nur bei unmittelbarer Wettbe-
werbstätigkeit zu. Sie weicht deshalb zugunsten 
der Arbeitnehmer von den allgemeinen 
Grundsätzen ab. Eine unmittelbare Wettbewerbs-
tätigkeit liegt nicht vor. Zwar befinden sich die 
beiden Unternehmen mindestens bei der Briefzu-
stellung in Konkurrenz zueinander. Die Klägerin 
ist aber weder in der Briefzustellung tätig, noch 
überschneiden sich ihre Tätigkeiten bei den bei-
den Unternehmen. Durch ihre Nebentätigkeit 
werden schutzwürdige Interessen der Beklagten 
nicht beeinträchtigt. Die nur untergeordnete wirt-
schaftliche Unterstützung des Konkurrenzunter-
nehmens reicht nicht aus. 
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 24. März 2010 - 10 AZR 
66/09 – Pressemitteilung 26/10 
 
Zulage für ständige Wechselschichtar-
beit - Urlaub  
Nach den Regelungen des Tarifvertrags für den 
öffentlichen Dienst in der für kommunale Kran-
kenhäuser geltenden Fassung (TVöD-K) haben 
Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit 
leisten, Anspruch auf eine Zulage von 105,00 
Euro monatlich. Beschäftigte, die ständig 

Schichtarbeit leisten, erhalten 40,00 Euro monat-
lich. Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach 
einem Schichtplan/Dienstplan, der einen regel-
mäßigen Wechsel der täglichen Arbeit in Wech-
selschichten vorsieht, bei denen der Beschäftigte 
längstens nach Ablauf eines Monats erneut zu 
mindestens zwei Nachtschichten herangezogen 
wird. 
Der Kläger ist als Krankenpfleger in Wechsel-
schicht bei der Beklagten tätig. Die Beklagte legt 
bis zum 15. eines jeden Monats die Einteilung 
der Arbeitnehmer für den Folgemonat fest. Der 
Kläger hatte von Mitte August 2006 bis Mitte 
September 2006 Erholungsurlaub. Er hat deswe-
gen erst nach mehr als einem Monat wieder in 
Nachtschichten gearbeitet. Ohne urlaubsbedingte 
Freistellung wäre er spätestens nach Ablauf ei-
nes Monats erneut zu mindestens zwei Nacht-
schichten herangezogen worden. Die Arbeitgebe-
rin hat dem Kläger für den Monat September 
2006 nur die Zulage für ständige Schichtarbeit, 
nicht aber die für ständige Wechselschichtarbeit 
gezahlt. Die Differenz macht er im vorliegenden 
Rechtsstreit geltend.  
Der Zehnte Senat hat - anders als die Vorinstan-
zen - der Klage stattgegeben. Fällt eine tariflich 
für den Zulagenanspruch geforderte Schicht nur 
deshalb aus, weil der Beschäftigte wegen der 
Gewährung von Erholungsurlaub oder aus ande-
ren in § 21 TVöD-K genannten Gründen (z. B. 
Arbeitsunfähigkeit während des Entgeltfortzah-
lungszeitraums) von der Verpflichtung zur Erbrin-
gung der Arbeitsleistung frei ist, so steht dies 
dem Anspruch auf die Zulage für ständige Wech-
selschichtarbeit nicht entgegen. Entscheidend ist, 
ob der Beschäftigte ohne die Arbeitsbefreiung die 
geforderten Schichten geleistet hätte. Den tarifli-
chen Regelungen lässt sich nicht mit der erfor-
derlichen Deutlichkeit ein Abweichen von den 
Bestimmungen des Bundesurlaubsgesetzes 
(BUrlG) oder des Entgeltfortzahlungsgesetzes 
(EFZG) zu Lasten der Beschäftigten entnehmen. 
Die Rechtslage hat sich insoweit gegenüber der 
früheren tariflichen Regelung des Bundes-
Angestelltentarifvertrags (BAT) verändert. 
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 24. März 2010 - 10 AZR 
58/09 – Pressemitteilung 27/10 
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